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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 009-2015

Vorstossart: Interpellation

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.56

Eingereicht am: 19.01.2015

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Hügli (Biel/Bienne,

 

  

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  

Direktion: Justiz-, Gemeinde

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Geschäftstätigkeit der Schlichtungsbehörden und der Regionalgerichte in arbeitsrechtl

chen Streitigkeiten 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender fragen 

1. Wie viele Verfahren in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten haben die Schlichtungsbehörden in 

den letzten drei Geschäftsjahren erledigt?

2. Auf welche Kategorien entfallen die Erledigungen dieser Verfahren?

3. Wie viele dieser Verfahren führen zu weiteren Verfahren vor 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat nun dieses bereits bewährte Verfahren?
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vom  

, Gemeinde- und Kirchendirektion  

Nicht klassifiziert 

Geschäftstätigkeit der Schlichtungsbehörden und der Regionalgerichte in arbeitsrechtl

um Beantwortung folgender fragen gebeten: 

ele Verfahren in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten haben die Schlichtungsbehörden in 

den letzten drei Geschäftsjahren erledigt? 

Auf welche Kategorien entfallen die Erledigungen dieser Verfahren?

Wie viele dieser Verfahren führen zu weiteren Verfahren vor den Regionalgerichten?

Wie beurteilt der Regierungsrat nun dieses bereits bewährte Verfahren?
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Geschäftstätigkeit der Schlichtungsbehörden und der Regionalgerichte in arbeitsrechtli-

ele Verfahren in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten haben die Schlichtungsbehörden in 

Auf welche Kategorien entfallen die Erledigungen dieser Verfahren? 

den Regionalgerichten? 

Wie beurteilt der Regierungsrat nun dieses bereits bewährte Verfahren? 


